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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie viele ausgebildete Pflegekräfte waren 2022 in Sachsen im
Pflegebereich tät ig? (Bit te aufgeschlüsselt  nach Landkreisen und
kreisfreien Städten, sowie nach Kranken-, Kinder- und Altenpflege.)

Frage 2:  Wie viele ungelernte Pflegekräfte waren 2022 in Sachsen im
Pf legebereich tät ig? (Bit te aufgeschlüsselt  nach Landkreisen und
kreisfreien Städten, sowie nach Kranken-, Kinder- und Altenpflege.)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 2:

Es wird auf die Erhebung der Bundesagentur für Arbeit zu den
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) ohne Auszubildende am
Arbeitsort nach ausgewählten Pflegeberufen (KldB 2010) sowie
Anforderungsniveau verwiesen (Anlage 1). Dazu sind folgende Hinweise zu
beachten:

Aufgrund der Anfang 2020 eingeführten generalistischen Ausbildung zur
Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann kann in den Arbeitsmarktstatistiken
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr trennscharf zwischen Gesundheits- und
Krankenpflege einerseits und Altenpflege andererseits unterschieden werden.
Daher werden beide Bereiche standardmäßig als Aggregat dargestellt und
berichtet. In der Regel wird dazu das Aggregat "Pflegeberufe" mit den
Systematikpositionen 8130 Gesundheits-, Krankenpflege (o.S.), 8131
Fachkrankenpflege, 8132 Fachkinderkrankenpflege, 8138 Gesundheits-,
Krankenpflege (ssT), 8139 Aufsicht, Führung — Pflege, Rettungsdienst, 821
Altenpflege (einschließlich Führung) der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB
2010) verwendet. Fach- und Assistenzkräfte in der operationstechnischen
Assistenz, im Rettungsdienst sowie in der Geburtshilfe sind nicht enthalten.
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Da bei einer detaillierten Darstellung nach Berufen und Regionen nur eine geringe Zahl an
Datensätzen zur Auswertung zur Verfügung steht und damit die Unschärfen in den Daten,
beispielsweise aufgrund von Fehleingaben, zunehmen, kann eine solide Darstellung auf
der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte nur zum Aggregat „Pflegeberufe"
erfolgen.

Weiterhin ist zu beachten, dass in der Systematik der Bundesagentur für Arbeit folgende
Zuordnungen zu den Anforderungsniveaus relevant sind:

Dem Anforderungsniveau 1 (Helfer) werden aufgrund der geringen Komplexität der
Tätigkeiten üblicherweise Personen zugeordnet, die keinen formalen beruflichen
Bildungsabschluss bzw. lediglich eine einjährige (geregelte) Berufsausbildung vorweisen
können.

Das Anforderungsniveau 2 (Fachkraft), das fundierte Fachkenntnisse und Fertigkeiten
voraussetzt, wird üblicherweise mit dem Abschluss einer zwei- bis dreijährigen
Berufsausbildung erreicht. Eine entsprechende Berufserfahrung und/oder informelle
berufliche Ausbildung werden als gleichwertig angesehen. Daher können hier teilweise
auch Personen zugeordnet sein, die in Sachsen eine zweijährige Ausbildung zum/zur
staatlich anerkannten Krankenpflegehelfer/-in absolviert haben.

Tätigkeiten mit komplexeren Anforderungen werden separat in den Anforderungsniveaus
3 (Spezia list) und 4 (Experte) erfasst. Es handelt sich um berufliche Tätigkeiten, für die
üblicherweise eine Meister- oder Technikerausbildung bzw. ein gleichwertiger Fachschul-
oder Hochschulabschluss (Anforderungsniveau 3) bzw. in der Regel eine mindestens
vierjährige Hochschulausbildung und/oder eine entsprechende Berufserfahrung
(Masterabschluss, Diplom, Staatsexamen o. Ä.) im Anforderungsniveau 4 vorausgesetzt
wi rd.

Frage 3: Wie hoch ist der durchschnittliche Verdienst / Lohn der ausgebildeten
Pflegekräfte in Sachsen? (Bit te aufgeschlüsselt  nach Kranken-, Kinder- und
Altenpflege.)

Frage 4:  Wie hoch ist der durchschnitt l iche Verdienst / Lohn der ungelernten
Pflegekräfte in Sachsen? (Bit te aufgeschlüsselt  nach Kranken-, Kinder- und
Altenpflege.)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 3 bis 4:

Die Angaben zum Bruttomonatsentgelt der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigten in Pflegeberufen nach dem Anforderungsniveau der ausgeübten
Tätigkeit (KldB 2010) können der Statistik der Bundesagentur für Arbeit entnommen in der
Anlage 2 entnommen werden. Auch hierzu sind die in der Antwort zu den Fragen 1 und 2
aufgeführten Hinweise zu beachten.

Da die Bruttomonatsentgelte nur für Vollzeitbeschäftigte ausgewiesen werden können,
reduziert sich die Gesamtheit der zur Auswertung möglichen Datensätze, sodass hier
ebenfalls eine solide Darstellung nur zum Aggregat „Pflegeberufe" möglich ist.
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Beschäftigungsstatistik

Sachsen, Landkreise und kreisfreie Städte (Gebietsstand August 2023)

Stichtag: 30.06.2022

Helfer Fachkraft
Spezialist/ 

Experte

1 2 3 4

Insgesamt 1.584.747 236.361 903.569 435.494 

Pflegeberufe
1)

90.156 29.302 52.892 7.962 

8130 Berufe Gesundheits-, Krankenpflege (o.S) 44.190 9.519 34.671 -

8131 Berufe in der Fachkrankenpflege 4.305 - - 4.305 

8132 Berufe in der Fachkinderkrankenpflege 268 - - 268 

8138 Berufe Gesundheits-, Krankenpflege (ssT) 570 - 550 20 

8139 Aufsicht,Führung-Krankenpfl.,Rettungsd. 2.784 - - 2.784 

821 Altenpflege 38.039 19.783 17.671 585 

Insgesamt 113.061 16.399 60.617 35.560 

Pflegeberufe
1)

6.564 2.129 3.690 745 

Insgesamt 110.148 16.386 69.975 22.854 

Pflegeberufe
1)

7.261 2.514 4.163 584 

Insgesamt 104.693 15.810 65.008 23.362 

Pflegeberufe
1)

6.072 2.255 3.348 469 

Insgesamt 77.900 12.164 48.743 16.300 

Pflegeberufe
1)

5.293 1.626 3.255 412 

Insgesamt 121.383 27.527 68.293 25.443 

Pflegeberufe
1)

7.181 2.307 4.328 546 

Insgesamt 267.424 27.245 133.170 105.664 

Pflegeberufe
1)

11.638 3.130 7.032 1.476 

Insgesamt 110.726 19.310 66.711 23.945 

Pflegeberufe
1)

6.291 2.033 3.703 555 

Insgesamt 85.426 13.591 53.130 17.827 

Pflegeberufe
1)

7.017 2.467 4.086 464 

Insgesamt 86.637 12.424 54.577 18.915 

Pflegeberufe
1)

4.774 1.743 2.632 399 

Insgesamt 77.505 11.532 48.581 17.120 

Pflegeberufe
1)

6.015 1.850 3.785 380 

Insgesamt 277.319 41.759 137.237 97.503 

Pflegeberufe
1)

13.472 4.257 7.856 1.359 

Insgesamt 76.940 11.519 48.228 16.346 

Pflegeberufe
1)

4.604 1.652 2.651 301 

Insgesamt 75.585 10.695 49.299 14.655 

Pflegeberufe
1)

3.974 1.339 2.363 272 

Erstellungsdatum: 31.08.2023, Statistik-Service Südost, Auftragsnummer 346145 © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

*)
 Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.

1)
 Aufgrund der Anfang 2020 eingeführten generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann kann in den Arbeitsmarktstatistiken ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 

trennscharf zwischen Gesundheits- und Krankenpflege einerseits und Altenpflege andererseits unterschieden werden. Daher werden beide Bereiche standardmäßig als Aggregat dargestellt 

und berichtet. In der Regel wird dazu das Aggregat “Pflegeberufe“ mit den Systematikpositionen 8130 Gesundheits-, Krankenpflege (o.S.), 8131 Fachkrankenpflege, 8132 

Fachkinderkrankenpflege, 8138 Gesundheits-, Krankenpflege (ssT), 8139 Aufsicht, Führung – Pflege, Rettungsdienst, 821 Altenpflege (einschließlich Führung) der Klassifikation der Berufe 

2010 (KldB 2010) verwendet, Fach- und Assistenzkräfte in der operationstechnischen Assistenz, im Rettungsdienst sowie in der Geburtshilfe sind nicht enthalten. Für weitere Informationen 

siehe auch Hintergrundinfo "Pflegeberufe in den Arbeitsmarktstatistiken 07/2021“.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) ohne Auszubildende am Arbeitsort nach ausgewählten Pflegeberufen (KldB 

2010) sowie Anforderungsniveau

Insgesamt

darunter Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit 

(KldB 2010):

14627 Meißen

14628 Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge

14713 Leipzig, Stadt

14729 Leipzig

14730 Nordsachsen

Region

14522 Mittelsachsen

14523 Vogtlandkreis

14524 Zwickau

14612 Dresden, Stadt

14625 Bautzen

14626 Görlitz

14 Sachsen

14511 Chemnitz, Stadt

14521 Erzgebirgskreis

Tätigkeit nach KldB 2010

Anlage 1 zur Drs.-Nr.: 7/14220



Beschäftigungsstatistik

Stand: 17.01.2023

Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten

Grundlage der Statistik bildet das Meldeverfahren zur Sozialversicherung, in das alle Arbeitnehmer (einschließlich der

zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten) einbezogen sind, die der Kranken- oder Rentenversicherungspflicht oder

Versicherungspflicht nach dem SGB III unterliegen. Auf Basis der Meldungen zur Sozialversicherung durch die

Betriebe wird vierteljährlich (stichtagsbezogen) mit 6 Monaten Wartezeit der Bestand an sozialversicherungspflichtig

und geringfügig Beschäftigten ermittelt.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte umfassen alle Arbeitnehmer, die kranken-, renten-,

pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder für die

Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu zahlen sind. Dazu

gehören insbesondere auch Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte, Praktikanten, Werkstudenten und Personen, die

aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung von gesetzlichen Dienstpflichten (z.

B. Wehrübung) einberufen werden. Nicht zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen dagegen Beamte,

Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Berufs- und Zeitsoldaten, sowie Wehr- und Zivildienstleistende (siehe

o. g. Ausnahme).

Als Midijobs bezeichnet man Beschäftigungsverhältnisse mit einem Arbeitsentgelt im Übergangsbereich (bis 30.6.2019

Gleitzone genannt).

Der Übergangsbereich für Midi-Jobs wird regelmäßig vom Gesetzgeber angepasst:

Um Midijobber im Übergangsbereich als Geringverdiener zu entlasten, resultieren die Arbeitnehmeranteile aus einer

reduzierten Bemessungsgrundlage. Bis zum 30.06.2019 führte die Reduzierung der Arbeitnehmerbeiträge zur

Rentenversicherung bei Midi-Jobs auch zu geminderten Rentenansprüchen, es sei denn, der Beschäftigte hat auf die

Anwendung der Gleitzonenregelung in der Rentenversicherung ausdrücklich verzichtet. Dies ist im Übergangsbereich

seit dem 01.07.2019 nicht mehr der Fall. Die verminderte Beitragsbemessungsgrundlage spielt für die Entgeltpunkte in

der Rentenversicherung keine Rolle mehr. Damit entfällt auch die Notwendigkeit für Arbeitnehmer, auf die Anwendung

der Gleitzone in der Rentenversicherung zu verzichten, um Rentennachteile zu vermeiden.

In der Statistik über Midijobs wird unterschieden nach:

• Monatliches Arbeitsentgelt liegt durchgehend innerhalb des Übergangsbereichs.

• Monatliches Arbeitsentgelt liegt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Übergangsbereichs („Mischfälle“).

Auswertungen zu den Midijobs können nicht quartalsweise, sondern nur zum Stichtag 31.12. vorgenommen werden.

Nur für diesen Stichtag liegen weitgehend vollzählige Angaben über Beschäftigungen im Übergangsbereich vor.

Auswertungen zu den Midijobs liegen ab dem Stichtag 31.12.2003 vor.

Zu den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zählen Arbeitsverhältnisse mit einem niedrigen Lohn

(geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder mit einer kurzen Dauer (kurzfristige Beschäftigung). Beide werden

auch als "Minijob" bezeichnet.

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser

Beschäftigung (§ 14 SGB IV) regelmäßig im Monat die Geringfügigkeitsgrenze von 520 Euro nicht überschreitet. Bis

Ende Dezember 2012 lag die Obergrenze bei 400 Euro und bis Ende September 2022 bei 450 Euro.

Regelmäßig bedeutet, dass, wenn die Grenze von 520 Euro nur gelegentlich und nicht vorhersehbar überschritten wird,

trotzdem eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vorliegt.

Eine Berichterstattung der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten erfolgt seit dem Stichtag 30.6.1999,

geringfügig entlohnte Beschäftigte im Nebenjob können ab dem Stichtag 30.6.2003 ausgewertet werden.

ab bis Übergangsbereich

31.12.2012 400,01 €  bis  800,00 €

01.01.2013 30.06.2019  450,01 €  bis  850,00 €

01.07.2019 30.09.2022 450,01 €  bis  1.300,00 €

01.10.2022 31.12.2022 520,01 €  bis  1.600,00 €

01.01.2023  520,01 €  bis  2.000,00 €



Auch die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See veröffentlicht Daten über

geringfügig entlohnte Beschäftigte im Rahmen eines vierteljährlichen Geschäftsberichts. Diese Daten stellen keine

amtliche Statistik dar und sind nicht geeignet, statistische Aussagen über die Entwicklung der Arbeitsmarkt- und

Beschäftigungssituation in Deutschland zu treffen. Ebenso wenig sind sie eine verlässliche Grundlage für

Erwerbstätigenrechnungen oder Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR). Sie liefern vielmehr Informationen über

die Geschäftsprozesse der Minijob-Zentrale; es handelt sich somit um Geschäftsdaten. Daher sind die Daten auch nicht

mit den statistischen Daten der BA, welche die amtliche Statistik über geringfügig entlohnte Beschäftigte führt,

vergleichbar.

Eine kurzfristige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV liegt vor, wenn die Beschäftigung für eine Zeitdauer

ausgeübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres, oder auch kalenderjahrüberschreitend, auf nicht mehr als drei

Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich (z. B.

durch einen auf längstens ein Jahr befristeten Rahmenarbeitsvertrag) begrenzt ist (im Zeitraum vor dem 01.01.2015

lagen die Fristen bei zwei Monaten oder insgesamt 50 Arbeitstagen). 

Übergangsregelungen: Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungen

übergangsweise neu geregelt worden. Für die Zeit vom 01.03.2020 bis 31.10.2020 galten die Zeitgrenzen von fünf

Monaten oder 115 Arbeitstagen. Für die Zeit vom 01.03.2021 bis 31.10.2021 galten die Zeitgrenzen von vier Monaten

oder 102 Arbeitstagen.

Auswertungen zu ausschließlich kurzfristig Beschäftigten sind ab Januar 2000 möglich. Kurzfristig Beschäftigte

insgesamt, sowie kurzfristig Beschäftigte im Nebenjob sind ab April 2003 auswertbar.

Diese weitere Unterteilung der Daten über kurzfristig Beschäftigte in ausschließlich und im Nebenjob kurzfristig

Beschäftigte ist allerdings aus Geheimhaltungsgründen nicht zu empfehlen, da die Fallzahlen relativ gering sind.

Werden von einer Person mehrere geringfügige Beschäftigungen ausgeübt, gelten folgende Regeln:

1. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist neben einer kurzfristigen Beschäftigung erlaubt.

2. Bei der gleichzeitigen Ausübung von mehreren geringfügig entlohnten Beschäftigungen darf die

Geringfügigkeitsgrenze von 520 EUR nicht überschritten werden.

3. Bei der Ausübung von mehreren kurzfristigen Beschäftigungen darf die Zeitgrenze, innerhalb des vorgegebenen

Zeiitraumes, nicht überschritten werden.

Neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung ist die Ausübung einer geringfügigen

(Neben-)Beschäftigung zulässig. Für den Fall, dass ein Arbeitnehmer neben einer nicht geringfügigen

versicherungspflichtigen Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausübt, gilt für

die Bereiche der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, dass geringfügig entlohnte Beschäftigungen - mit

Ausnahme einer geringfügig entlohnten Beschäftigung - mit einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen

Beschäftigung zusammenzurechnen sind. Vgl. Richtlinien für die versicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen

Beschäftigungen (Geringfügigkeits-Richtlinien) vom 20. Dezember 2012.

Mehrfachbeschäftigte, die gleichzeitig zwei oder mehr geringfügigen Beschäftigungen nachgehen, werden nur nach

den Merkmalen der zuletzt aufgenommenen Beschäftigung ausgewiesen.

Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Übermittlung von

Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden Zahlenwerte unter 3 und Daten, aus denen sich

rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region oder in einem

Wirtschaftszweig weniger als 3 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf

sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall).

Hierbei gilt: Bei 3 bis 9 Betrieben, die hinter einer Beschäftigtenzahl stehen, darf keiner der Betriebe 50 oder mehr

Prozent der Beschäftigten auf sich vereinen. Bei 10 oder mehr Betrieben dürfen auf keinen Betrieb 85 oder mehr

Prozent der Beschäftigten entfallen.

Weiterführende Informationen zur Statistik der sozialversicherungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigung finden

Sie unter: 

Qualitaetsbericht-Statistik-Beschaeftigung.pdf

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-Beschaeftigung.pdf?__blob=publicationFile&v=10


Beschäftigungsstatistik

Stand: 27.10.2021

Methodische Hinweise zu ausgeübte Tätigkeit und Anforderungsniveau (KldB 2010)

Ausgeübte Tätigkeit

Die ausgeübte Tätigkeit wird in der Beschäftigungsstatistik seit dem Stichtag 31.12.2012 nach der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010)

abgebildet. Maßgebend für die Verschlüsselung ist allein die Tätigkeit, die der Beschäftigte aktuell im Betrieb ausübt – auch wenn diese Tätigkeit

nicht dem erlernten Beruf entspricht. Treffen mehrere Tätigkeitsbezeichnungen für einen Beschäftigten zu, wird die Bezeichnung verschlüsselt,

die für die überwiegend ausgeübte Tätigkeit gilt. Auszubildende werden mit ihrem Zielberuf (gemäß Ausbildungsvertrag) verschlüsselt. Ein

Vergleich der KldB 2010 mit den Angaben älterer Klassifikationen (KldB 1988) ist nur sehr eingeschränkt möglich. 

Die Klassifikation der Berufe 2010 strukturiert und gruppiert die in Deutschland üblichen Berufsbezeichnungen anhand ihrer Ähnlichkeit über ein

hierarchisch aufsteigendes, numerisches System in fünf Ebenen. Als strukturgebende Dimension weist die KldB 2010 auf den ersten vier

Aggregationsebenen die „Berufsfachlichkeit“ aus.

Anforderungsniveau

Die fünfte Stelle der Klassifikation der Berufe 2010 kennzeichnet das „Anforderungsniveau“. Beispiel: Der Einzelberuf „Bäcker/in" wird der 

Berufsgattung 29222 zugewiesen und hat damit das Anforderungsniveau 2.

Das Anforderungsniveau steht für die Komplexität oder Schwierigkeit der ausgeübten beruflichen Tätigkeit. Das Anforderungsniveau ist nicht zu 

verwechseln mit dem beruflichen Bildungsabschluss eines Beschäftigten. Zur Einstufung werden zwar die für die Ausübung des Berufs 

erforderlichen formalen Qualifikationen herangezogen, informelle Bildung und/oder Berufserfahrung sind bei der Zuordnung aber ebenfalls von 

Bedeutung. 

Das Anforderungsniveau wird in vier Ausprägungsstufen erfasst:

Anforderungsniveau 1: Helfer

Die Helfer- und Anlerntätigkeiten des Anforderungsniveaus 1 umfassen typischerweise einfache, wenig komplexe (Routine-) Tätigkeiten. Für die

Ausübung dieser Tätigkeiten sind in der Regel keine oder nur geringe spezifische Fachkenntnisse erforderlich. Aufgrund der geringen

Komplexität der Tätigkeiten wird üblicherweise kein formaler beruflicher Bildungsabschluss bzw. lediglich eine einjährige (geregelte)

Berufsausbildung vorausgesetzt. 

Anforderungsniveau 2: Fachkraft

Berufe, denen das Anforderungsniveau 2 zugeordnet wird, sind gegenüber den Helfer- und Anlerntätigkeiten deutlich komplexer bzw. stärker 

fachlich ausgerichtet. Das bedeutet, für die sachgerechte Ausübung dieser Tätigkeiten werden fundierte Fachkenntnisse und Fertigkeiten 

vorausgesetzt. Das Anforderungsniveau 2 wird üblicherweise mit dem Abschluss einer zwei- bis dreijährigen Berufsausbildung erreicht. Eine 

entsprechende Berufserfahrung und/oder informelle berufliche Ausbildung werden als gleichwertig angesehen. 

Anforderungsniveau 3: Spezialist

Die Berufe mit Anforderungsniveau 3 sind gegenüber den Berufen, die dem Anforderungsniveau 2 zugeordnet werden, deutlich komplexer und 

mit Spezialkenntnissen und -fertigkeiten verbunden. Zudem erfordern die hier verorteten Berufe die Befähigung zur Bewältigung gehobener Fach- 

und Führungsaufgaben. Es handelt sich um berufliche Tätigkeiten, für die üblicherweise eine Meister- oder Technikerausbildung bzw. ein 

gleichwertiger Fachschul- oder Hochschulabschluss vorausgesetzt wird.

Anforderungsniveau 4: Experte

Dem Anforderungsniveau 4 werden die Berufe zugeordnet, deren Tätigkeitsbündel einen sehr hohen Komplexitätsgrad aufweisen bzw. ein 

entsprechend hohes Kenntnis- und Fertigkeitsniveau erfordern. Dazu zählen z. B. Entwicklungs-, Forschungs- und Diagnosetätigkeiten, 

Wissensvermittlung sowie Leitungs- und Führungsaufgaben innerhalb eines (großen) Unternehmens. In der Regel setzt die Ausübung dieser 

Berufe eine mindestens vierjährige Hochschulausbildung und/oder eine entsprechende Berufserfahrung voraus. Der typischerweise erforderliche 

berufliche Bildungsabschluss ist ein Hochschulabschluss (Masterabschluss, Diplom, Staatsexamen o. Ä.). 



Aufsichts- und Führungskräfte in Leitungsfunktion
Eine Besonderheit auf der vierten Ebene der KldB 2010 bildet die Funktion von „Aufsicht“ bzw. „Führung“, die mit einer Tätigkeit verbunden sein

kann. Da diese Aufgabe in der Regel zwar sehr nah an den berufsfachlichen Tätigkeiten orientiert ist, aber gleichzeitig die besondere fachliche

Komponente der Leitung von Arbeitsgruppen, Organisationseinheiten o. Ä. beinhaltet, sind Berufe mit einer Aufsichts- oder Führungsfunktion in

jeweils einer eigenen Berufsuntergruppe in der betreffenden Berufsgruppe zusammengefasst. Diese speziellen Berufsuntergruppen sind in der

Systematik der KldB 2010 an der vierten Stelle mit einer „9“ gekennzeichnet.

Zum Beispiel sind in der Berufsuntergruppe „8130 Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege (ohne Spezialisierung)“ die als

Krankenpflegehelfer oder Krankenschwestern bekannten Berufe enthalten. In der gleichen Berufsgruppe gibt es andere Berufsuntergruppen wie

die „8132 Berufe in der Fachkinderkrankenpflege“ und die „8134 Berufe im Rettungsdienst“. Daneben gibt es aber auch eine Berufsuntergruppe

der Aufsichts- und Führungskräfte der gesamten Berufsgruppe „813“. Das ist die Berufsuntergruppe „8139 Aufsichts- und Führungskräfte –

Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe“.

Zwischen Aufsichts- und Führungsfunktionen wird auf der Ebene des Anforderungsniveaus, d. h. an der fünften Stelle der KldB 2010,

unterschieden.

Aufsichtskräfte

Aufsichtskräfte sind Spezialisten mit Leitungsfunktion. Sie übernehmen Aufgaben, welche Spezialkenntnisse und -fertigkeiten, z. B. im

kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Bereich oder im organisatorisch-verwaltenden Bereich, erfordern. Sie übernehmen die Verantwortung für

Planung und Organisation und beaufsichtigen die Arbeitskräfte in ihrem Bereich.

Für die Summe der Aufsichtskräfte werden alle Tätigkeiten mit der Codierung XXX93 aggregiert.

Ein Beispiel ist der Tätigkeitsschlüssel „81393 Aufsichtskräfte – Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe“. Hier wird

unter anderem der Beruf Stationsleiter zugeordnet. 

Führungskräfte

Führungskräfte sind Experten mit Leitungsfunktion. Sie übernehmen Aufgaben, welche einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen. Sie leiten

Unternehmen und Organisationen und übernehmen z. B. die Verantwortung für Personalrekrutierung und Personalführung, Ziele und

Qualitätsmanagement, Budgetplanung und Ressourceneffizienz.

Für die Summe der Führungskräfte werden alle Tätigkeiten mit der Codierung XXX94 aggregiert. Dem Aggregat sind zusätzlich ausgewählte

Experten zugeordnet, die an der 4. Stelle nicht mit der Ziffer 9 verschlüsselt sind. 

Ein Beispiel für Führungskräfte in einer Berufsgruppe ist der Tätigkeitsschlüssel „81394 Führungskräfte – Gesundheits- und Krankenpflege,

Rettungsdienst und Geburtshilfe“. Hier wird unter anderem der Beruf Leiter einer Rettungswache zugeordnet. 

Weiterführende Informationen zur Klassifikation der Berufe 2010 finden Sie unter: 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Klassifikationen/Klassifikation-der-Berufe/Klassifikation-der-Berufe-

Nav.html

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Klassifikationen/Klassifikation-der-Berufe/Klassifikation-der-Berufe-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Klassifikationen/Klassifikation-der-Berufe/Klassifikation-der-Berufe-Nav.html


Beschäftigungsstatistik

Sachsen (Gebietsstand August 2023)

Stichtag: 31.12.2022

Insgesamt Median in €

1 2

Insgesamt 999.506 3.012 

Helfer 118.225 2.339 

Fachkraft 576.586 2.770 

Spezialist/Experte 304.695 4.313 

Insgesamt 31.284 3.473 

Helfer 5.755 2.521 

Fachkraft 21.302 3.535 

Spezialist/Experte 4.227 4.272 

Erstellungsdatum: 31.08.2023, Statistik-Service Südost, Auftragsnummer 346145 © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

X)
 Aus methodischen Gründen ist ein Ausweis von Entgeltverteilungen oder Quantilen nicht sinnvoll, wenn die Zahl der Beschäftigten mit 

Angabe zum Entgelt unter 500 liegt.

1)
 Aufgrund der Anfang 2020 eingeführten generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann kann in den 

Arbeitsmarktstatistiken ab diesem Zeitpunkt nicht mehr trennscharf zwischen Gesundheits- und Krankenpflege einerseits und Altenpflege 

andererseits unterschieden werden. Daher werden beide Bereiche standardmäßig als Aggregat dargestellt und berichtet. In der Regel wird 

dazu das Aggregat “Pflegeberufe“ mit den Systematikpositionen 8130 Gesundheits-, Krankenpflege (o.S.), 8131 Fachkrankenpflege, 8132 

Fachkinderkrankenpflege, 8138 Gesundheits-, Krankenpflege (ssT), 8139 Aufsicht, Führung – Pflege, Rettungsdienst, 821 Altenpflege 

(einschließlich Führung) der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010) verwendet, Fach- und Assistenzkräfte in der operationstechnischen 

Assistenz, im Rettungsdienst sowie in der Geburtshilfe sind nicht enthalten. Für weitere Informationen siehe auch Hintergrundinfo 

"Pflegeberufe in den Arbeitsmarktstatistiken 07/2021“.

Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe mit Angaben zum 

Bruttomonatsentgelt in Pflegeberufen nach dem Anforderungsniveau der ausgeübten 

Tätigkeit (KldB 2010)

Tätigkeit nach KldB 2010 Anforderungsniveau

Beschäftigte mit Angabe zum Entgelt:

Insgesamt

Pflegeberufe
1)

Anlage 2 zur Drs.-Nr.: 7/14220



Beschäftigungsstatistik

Stand: 04.10.2022

Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsentgelten

Kurzbeschreibung

Die Entgeltstatistik ist Bestandteil der Beschäftigungsstatistik und liefert ein differenziertes Bild über die

sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsentgelte inkl. Sonderzahlungen der Beschäftigten. Die Entgeltinformationen

stammen aus den Arbeitgebermeldungen zur Sozialversicherung, die eine Vollerhebung der Beschäftigten in

Deutschland darstellen.

Bruttomonatsentgelt

Es handelt sich um das Arbeitsentgelt vor Abzug von Steuern (Lohnsteuer, Solidaritätsbeitrag, ggf. Kirchensteuer) und

Sozialversicherungsbeiträgen (i. d. R. Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung). Dazu gehören auch

• Urlaubs- und Weihnachtsgelder, Tantiemen, Gratifikationen,

• Mehrarbeits-/Überstundenvergütungen und Mehrarbeitszuschläge,

• Familienzuschläge,

• Gefahrenzuschläge und Schmutzzulagen sowie

• Provisionen und Abfindungen.

Das Arbeitsentgelt kann durch Kurzarbeit beeinflusst sein. Bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld fließen 80

Prozent der ausgefallenen Arbeitsleistung bzw. des ausgefallenen Entgelts als fiktives Entgelt ein. Kurzarbeit wurde

zuletzt verstärkt eingesetzt, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Dies hatte merklichen

Einfluss auf die Entgeltergebnisse.

Auswertungen über das Entgelt sind aufgrund der Verfahrensregeln des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung nur

für den Stichtag 31. Dezember sinnvoll und aussagekräftig.

Um vergleichbare Angaben zu erhalten, werden die Entgeltangaben 

A. auf einen einheitlichen monatlichen Zeitraum normiert und

B. auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte einer Kerngruppe bezogen.

A. Die Berechnung

Zwar werden die Entgelte für Beschäftigte zum Stichtag 31. Dezember gemessen, aber ihre

sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelte beziehen sich immer auf den ganzen, bis zu diesem Tag

durchgehenden Beschäftigungszeitraum. Dies geschieht durch die Berechnung des durchschnittlichen individuellen

Bruttomonatsentgelts nach folgender Formel:

Durchschnittliches individuelles Bruttomonatsentgelt    =                                x

Der Faktor 365,25 stellt die Gültigkeit der Berechnung sowohl für Gemein- als auch für Schaltjahre sicher.

Der Beschäftigungszeitraum kann das gesamte Kalenderjahr, im Extremfall aber auch nur einen Tag (den

31. Dezember) umfassen. Insbesondere bei der Berechnung durchschnittlicher Bruttomonatsentgelte bei kurzen

Beschäftigungszeiträumen können sich deutlich überhöhte Werte ergeben. Umgekehrt kann bei bestimmten

Konstellationen das Entgelt für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte unter der Geringfügigkeitsgrenze liegen.

Die Geringfügigkeitsgrenze liegt seit Oktober 2022 bei 520 Euro. Davor lag sie bis September 2022 bei 450 Euro und

bis Dezember 2012 bei 400 Euro.

Entgelte in Euro

Beschäftigungstage

365,25

12
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Beschäftigungsstatistik

Stand: 04.10.2022

Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsentgelten

B. Die Kerngruppe

Die Darstellungen und Analysen werden i. d. R. auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der

Kerngruppe eingeschränkt. Die Kerngruppe bildet arbeitsmarktkonform Beschäftigte ab, die ein Marktentgelt erzielen.

Durch diese Eingrenzung sind Vergleiche mit hoher Aussagekraft möglich, die nicht durch unterschiedliche gesetzliche

Regelungen oder durch verschiedene Ausprägungen an Teilzeitbeschäftigung verzerrt sind. 

In die Berechnung fließen Beschäftigte der Kerngruppe ein, die am 31. Dezember vollzeitbeschäftigt waren. Dennoch

kann in früheren Monaten des Kalenderjahres eine Teilzeitbeschäftigung im gleichen Beschäftigungsverhältnis

vorgelegen haben.

Die Kerngruppe umfasst alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) abzüglich der Beschäftigten, für die eine

besondere (gesetzliche) Vergütungsregelung zur Ausbildung, zur Jugendhilfe, zur Berufsförderung, zu Tätigkeiten in

Behindertenwerkstätten oder zu Freiwilligendiensten gilt.

Im Einzelnen gehören zur Kerngruppe folgende Personengruppen aus dem Meldeverfahren zur Sozialversicherung:

• Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale

• Nebenerwerbslandwirte

• Nebenerwerbslandwirte saisonal bedingt

• Unständig Beschäftigte (Meldung des Arbeitgebers)

• Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters

• Seeleute und Seelotsen

• In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters

• Unständig Beschäftigte (Meldung der Krankenkasse)

Die Aussagekraft von Auswertungen zum Entgelt von Personengruppen außerhalb der Kerngruppe ist eingeschränkt.

Beitragsbemessungsgrenze

Das sozialversicherungspflichtige Bruttomonatsentgelt ist von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern nur bis zur

Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung zu melden. Bei der Beitragsbemessungsgrenze handelt es sich

um die Einkommenshöhe, bis zu der die Rentenversicherung Beiträge von den Beitragspflichtigen erhebt. Einkommen

über der Beitragsbemessungsgrenze sind nicht rentenversicherungspflichtig. Die Bundesregierung passt die

Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung jährlich an. Die Grundlage hierfür bildet das

Durchschnittseinkommen in Deutschland.

Median und Quantile

Die Begrenzung der Einkommensverteilung am oberen Rand hat zur Folge, dass die Berechnung des arithmetischen

Mittels methodisch nicht sinnvoll ist, da die tatsächlichen Bruttomonatsentgelte oberhalb der

Beitragsbemessungsgrenze nicht bekannt sind. Ein geeignetes Mittel, um die Streuung der Entgelte zu

charakterisieren, sind Quantile. Dabei wird die Anzahl der Personen in der Kerngruppe in gleichgroße Gruppen geteilt.

Die Entgeltstatistik betrachtet üblicherweise den Median. Er teilt die Entgelte in zwei Hälften: Eine Hälfte der

Beschäftigten erzielt ein Entgelt unter dem Medianwert, das Entgelt der anderen Hälfte liegt über dem Median.

Der Median ist – anders als das arithmetische Mittel – gegenüber sogenannten Ausreißern robust, also gegenüber

Werten, die extrem von anderen Werten abweichen. Da die Einkommensverteilung der Beschäftigten in den

statistischen Auswertungssystemen der BA nur in klassierter Form (50-Euro-Schritte) vorliegt, kommt zur Berechnung

des Medians eine Näherungslösung zur Anwendung.
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Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsentgelten

Unterer Entgeltbereich

Als Beschäftigte des unteren Entgeltbereichs gelten Personen, die in sozialversicherungspflichtiger

Vollzeitbeschäftigung weniger als 2/3 des Medianentgelts aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten

erzielen (Schwelle des unteren Entgeltbereichs). Diese Definition legt auch die „Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD)“ zu Grunde.

Für West- und Ostdeutschland sind unterschiedliche Schwellen des unteren Entgeltbereichs definiert.

Mindestfallzahlen und Medianentgelte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze

Bei einer zu geringen Anzahl an Beschäftigten ist die Aussagekraft von Entgeltverteilungen eingeschränkt. Gleiches gilt

für Medianentgelte und andere Verteilungsparameter sowie die Anzahl an Beschäftigten im unteren Entgeltbereich.

Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen

Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen

mit weniger als 500 Beschäftigten. In diesen Fällen ersetzt das Zeichen „X“ den Wert.

In der Berichterstattung der Entgeltstatistik werden Medianentgelte und andere Verteilungsparameter nicht

ausgewiesen, wenn sie in der Entgeltklasse der Beitragsbemessungsgrenze liegen oder höher ausfallen. In diesen

Fällen ersetzt das Zeichen „>“ den Wert.

Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot der BA-Statistik:

Methodenbericht „Bruttomonatsentgelte von Beschäftigten nach der Revision 2014“ 
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